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1. Ratssitzung am Dienstag, 6. November 2018 um 17:00 Uhr   
     hier: Tagesordnungspunkte                     
       

 
Am 6. November 2018 findet um 17:00 Uhr im Ratssaal des Rathauses eine Sitzung des 
Rates statt. 
 

T a g e s o r d n u n g 

I. Öffentlich 
 
1       Einwohnerfragestunde 

 

2  Feststellung der Sitzungsniederschrift vom  25.09.2018 

 

  Eingaben an den Rat 

 

3       Antrag auf eine Nichtdurchführung einer Ersatzanpflanzung am Plagweg;  

 hier: Eingabe Nr. 16/2018 vom CDU-Ortsverband Elten      
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4       Straßenbeleuchtung Hüthumer Straße in Richtung Schlößchen Borghees; 
 hier: Eingabe Nr. 17/2018 vom CDU-Ortsverband Hüthum – Borghees –  

  Klein-Netterden       
 
5    Anregungen und Beschwerden gemäß § 24 GO NRW an den Rat der Stadt  
  Emmerich am Rhein - Sicherung (Leitplanken) an der Brücke Baumannstraße -; 
    hier: Eingabe Nr. 19/2018 des AfD-Stadtverbandes Emmerich am Rhein 

  
6    Befreiung von den Nutzungsgebühren im Stadttheater Emmerich für die 

 theaterpädagogischen Angebote;  
  hier: Eingabe  Nr. 18/2018 vom TIK im Schlösschen 
 
  Vorlagen 
 
7     Neufassung der Richtlinien über die Vergabe von Bauleistungen sowie Liefer- und 

 Dienstleistungen der Stadt Emmerich am Rhein   
   
8 Wahl eines Mitgliedes für den Stiftungsvorstand der Rudolf W. Stahr - Sozial- und 
 Kulturstiftung Emmerich  
   
9     Entwurf des Gesamtabschlusses der Stadt Emmerich am Rhein für das  
  Haushaltsjahr 2015  
     
10     Konzernjahresabschluss 2017 der Emmericher Gesellschaft  

 für kommunale Dienstleistungen  

     

11 Konzept für die Einrichtung eines Familienbüros im „Wette Telder“     

 

12 1. vereinfachte Änderung des Bebauungsplanes E 33/1 - Kaserne -; 

   hier: 1) Bericht zu den Beteiligungen der Öffentlichkeit und der  

             Behörden 2) Satzungsbeschluss    

 

13 Beratung über die Neufassung der Satzung der Stadt Emmerich am Rhein über die 

 Errichtung und Unterhaltung von Gemeinschaftsunterkünften  

 

14 Vorstellung des Abwasserbeseitigungskonzeptes der Stadt Emmerich am Rhein für die 

 Jahre 2018 bis 2024; 

 hier: Grundsatzbeschluss  

 

 Anträge an den Rat 

 

15 Kommunalpolitische Arbeit im Leerstand der Emmericher Innenstadt;  

  hier: Antrag Nr. XXXIII/2018 der BGE-Ratsfraktion  

 

16 Einstellung eines Fördermittelmanagers (Haushalt 2019);  

 hier: Antrag Nr. XXXVI /2018 der BGE-Ratsfraktion  

 

17 Städtische Immobilie "Haus im Park";   

 hier: Antrag Nr. XXXII/2018 der BGE-Ratsfraktion  

 

18 Weiterentwicklung der Gestaltungssatzung für den Stadtkern von Emmerich am Rhein 

 (Fußgängerzone und Rheinpromenade) vom 18.12.2001;  
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 hier: Antrag Nr. XXXV/2018 der BGE-Ratsfraktion  

 

19 Anschaffung von "Outdoor-Fitness Geräten" für den Rheinpark;  

 hier: Antrag Nr. XXXVIII/2018 der UWE-Fraktion  

 

20 BGE-Initiative für das Partizipationsprojekt "Unsere saubere Stadt";  

 hier: Antrag Nr. XXXIV/2018 der BGE-Ratsfraktion  

 

21 Instandsetzung von Bushaltestellenhäuschen;  

 hier: Antrag Nr. XXXVII/2018 der UWE-Ratsfraktion  

 

22 Mitteilungen und Anfragen   

 
23  Einwohnerfragestunde 
 
 
II. Nichtöffentlich    
 
24   Feststellung der Sitzungsniederschrift vom 25.09.2018   

  
25 Auflösung einer Gesellschaft   
 

26 Mitteilungen und Anfragen   

 

46446 Emmerich am Rhein, den 29. Oktober 2018 

 

 

gez. Peter Hinze 

Bürgermeister 

 

 
 

 
2. Bekanntmachung der Bezirksregierung Düsseldorf, Dezernat 25 - Verkehr/ 

Planfeststellung Schiene -    
 Planfeststellungsverfahren nach § 18 Allgemeines Eisenbahngesetz (AEG) für den 
 dreigleisigen Ausbau der Strecke „ABS 46/2 Grenze D/NL - Emmerich - Oberhausen",  
 Planfeststellungsabschnitt (PFA) 3.5 Emmerich-Elten, Bekanntmachung Erörterungstermin                        
 

 

Düsseldorf, den 29.10.2018 

Gemäß § 73 Abs. 6 Satz 2 Verwaltungsverfahrensgesetz erfolgt die  

 

öffentliche 
Bekanntmachung 

des Erörterungstermins 
in dem  
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Planfeststellungsverfahren nach § 18 Allgemeines Eisenbahngesetz (AEG) für den 

dreigleisigen Ausbau der Strecke „ABS 46/2 Grenze D/NL–Emmerich–Oberhausen“, 

Planfeststellungsabschnitt (PFA) 3.5 Emmerich-Elten  

 

1. Der Erörterungstermin zu dem o.g. Planfeststellungsverfahren beginnt 

am Dienstag, den 20. November 2018 um 10:00 Uhr 

im St. Sebastian Schützenhaus Kapaunenberg, 

Speelberger Straße 115,  

46446 Emmerich am Rhein  

 

 Der Einlass in den Saal erfolgt ab 09:00 Uhr. 

 Zunächst werden die Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange auf der 

Grundlage der themenorientierten Tagesordnung erörtert. Daran anschließend 

beginnt die Erörterung der privaten Einwendungen. 

 Der Erörterungstermin wird, wenn dies erforderlich ist, am 21.11., 22.11., 23.11., 

28.11. und 29.11.2018 fortgesetzt. Über die Fortsetzung des Termins wird am Ende 

des Verhandlungstages entschieden. Kann der Termin zu einem früheren Zeitpunkt 

beendet werden, wird er vor Ablauf der genannten Zusatztermine beendet.  

2.  Gemäß § 73 Abs. 6 Satz 4 und 5 Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) erfolgt die 

Benachrichtigung der Personen, die rechtzeitig Einwendungen erhoben haben, über 

den Erörterungstermin durch diese öffentliche Bekanntmachung in den Amtsblättern 

der Bezirksregierung Düsseldorf und der Stadt Emmerich am Rhein, sowie in der 

Tagespresse der Stadt Emmerich am Rhein, da mehr als 50 Benachrichtigungen 

vorzunehmen sind. Für die fristgerechte Bekanntgabe des Erörterungstermins ist die 

Veröffentlichung im Amtsblatt der Bezirksregierung Düsseldorf maßgebend (§ 73 

Abs. 6 Satz 5 VwVfG). Gemäß § 27a VwVfG erfolgt die Bekanntmachung ebenfalls 

auf der Internetseite der Bezirksregierung Düsseldorf (www.brd.nrw.de).  

3. Im Termin werden die rechtzeitig gegen den Plan erhobenen Einwendungen, die 

rechtzeitig abgegebenen Stellungnahmen von Vereinigungen nach § 73 Abs. 4 Satz 

5 VwVfG sowie die Stellungnahmen der Behörden zu dem Plan mit dem Träger des 

Vorhabens, den Behörden, den Betroffenen sowie denjenigen, die Einwendungen 

erhoben oder Stellungnahmen abgegeben haben, erörtert (§ 73 Abs. 6 Satz 1 

VwVfG). 

 Die Vertretung der Einwender und der Betroffenen durch Bevollmächtigte ist möglich. 

http://www.brd.nrw.de/
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Diese haben ihre Bevollmächtigung durch eine schriftliche Vollmacht nachzuweisen 

und diese zu den Akten der Anhörungsbehörde zu geben. 

4. Es wird darauf hingewiesen, dass bei Ausbleiben einer/eines Beteiligten und/ oder 

deren/dessen Bevollmächtigten auch ohne sie/ihn verhandelt und entschieden 

werden kann (§ 67 Abs. 1 Satz 3 VwVfG). Die schriftlich und rechtzeitig erhobenen 

Einwendungen behalten auch bei Ausbleiben einer/eines Beteiligten und/oder 

deren/dessen Bevollmächtigten ihre Gültigkeit. Verspätete Einwendungen sind 

ausgeschlossen.  

5. Personen, die auf die Unterstützung eines Gebärdendolmetschers angewiesen sind, 

bittet die Anhörungsbehörde sich bis zum 12.11.2018 bei der Bezirksregierung 

Düsseldorf, Dez. 25, Postfach 300865, 40408 Düsseldorf oder per E-Mail 

(roland.gunia@brd.nrw.de)  zu melden.  

6. Die durch die Teilnahme am Erörterungstermin oder durch Vertreterbestellung  

entstehenden Kosten werden nicht erstattet. 

7. Der Erörterungstermin ist nicht öffentlich. 

8. Im Planfeststellungsverfahren übermittelte Daten und Informationen werden zum 

Zwecke der Durchführung des Verfahrens und Wahrung der Beteiligtenrechte 

verwendet und gespeichert. Die bei der Eingangskontrolle im Erörterungstermin 

erhobenen Daten werden zum Verfahrensvorgang genommen und archiviert. Neben 

dem Vorhabenträger erhält auch das Eisenbahn-Bundesamt die Daten zur 

endgültigen Beschlussfassung. 

 Rechtsgrundlage für die Datenerhebung ist Art. 6 Abs. 1 lit. e, Abs. 3 DSGVO i.V.m. 

§ 3 Abs. 1 DSG NRW i.V.m. § 18 AEG, § 73 VwVfG. 

 Die datenschutzrechtlichen Hinweise zur Weitergabe der Einwendungen im 

Verfahren finden Sie auf der Homepage der Bezirksregierung unter dem Link: 

http://www.bezreg-duesseldorf.nrw.de/service/datenschutz.html. Dort finden Sie auch 

weitergehende Informationen zum Datenschutz, insbesondere zu Rechten als 

betroffene Person, die auf Anfrage auch schriftlich oder mündlich erläutert werden. 

Bezirksregierung Düsseldorf 

Az.: 25.17.01.01-01/6-14          

Im Auftrag 

gez.  

Dr. Schwoon  

 

mailto:roland.gunia@brd.nrw.de
http://www.bezreg-duesseldorf.nrw.de/service/datenschutz.html
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3. Öffentliche Zustellung gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz (LZG NRW) an Frau  

Esmeralda Peqini            
    

 
Das Schreiben des Bürgermeisters der Stadt Emmerich am Rhein, Fachbereich 7 – Arbeit und 

Soziales, vom 15.10.2018, Az. 27 01 NA an 

 

Frau 

Esmeralda Peqini 

 

letzter bekannter Aufenthaltsort: 

Netterdensche Straße 28 

46446 Emmerich am Rhein  

 

wird hiermit gemäß §10 des Landeszustellungsgesetzes (LZG NRW) vom 07.03.2006 

(GV.NRW.S.94) – in der zurzeit geltenden Fassung – öffentlich zugestellt. 

 

Wegen des unbekannten Aufenthaltes der vorgenannten Person, war die Zustellung des 

Schreibens durch die Post gemäß §§ 3 und 4 LZG NRW nicht möglich. Aus diesem Grund ist 

die öffentliche Zustellung gemäß § 10 LZG NRW durchzuführen. 

 

Das Schreiben des Bürgermeisters der Stadt Emmerich am Rhein, Fachbereich 7 - Arbeit und 

Soziales, vom 15.10.2018 gilt gemäß § 10 Abs. 2 LZG NRW als zugestellt, wenn seit dem Tag 

der Bekanntmachung bzw. seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen 

vergangen sind. Es wird darauf hingewiesen, dass die Zustellung durch öffentliche 

Bekanntmachung Fristen in Gang setzen kann, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen 

können oder durch Terminversäumnisse Rechtsnachteile zu befürchten sind. 

 

Das o. g. Schreiben vom 15.10.2018, Az. 27 01 NA, kann während der Sprechzeiten im 

Rathaus, Dienstgebäude Fährstraße 4, Zimmer 180, 46446 Emmerich am Rhein,  vom 

Betroffenen unter Vorlage des Personalausweises (Reisepasses) in Empfang genommen 

werden. 

 

Auskunft zur Sache erteilt Herr Tenbrock-Ingenhorst. 

 

Emmerich am Rhein, 15.10.2018 

Im Auftrag 

 

 

Dahms 

Leiter Fachbereich 7 


